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Cari tasverband Kar lsruhe e.V.

im Beratungszentrum Caritashaus

In Kooperation mit

Roswitha Klein, 
berät und vermittelt 
Kuren und ist Ihnen 
bei der  Antragstellung 
behilflich.

Sie treffen sie nach 
telefonischer Terminv-
ereinbarung dienstags, 
mittwochs und 
donnerstags
im Beratungszentrum  
Caritashaus.



Unsere Beratungsstelle

Wir beantworten gerne Ihre Fragen zu einer

p Mutter-Kind-Kur

p Vater-Kind-Kur

p Mütter-Kur

p Väter-Kur

p Kur für pflegende Angehörige

Bei uns bekommen Sie

p Unterstützung bei der Beantragung  Ihrer Kurmaß- 
 nahme

p Beratung bei der Auswahl einer geeigneten Klinik

Wir

p stellen für Sie den Antrag bei der Krankenkasse

p reservieren oder buchen für Sie die ausgewählte  
 Klinik

p bieten nach durchgeführter Kurmaßnahme auf  
 Ihren Wunsch hin ein Nachsorgegespräch an

p vermitteln Sie auf Ihren Wunsch hin zu anderen 
 Fachdiensten, um den Kurerfolg nachhaltig zu  
 sichern

p an Menschen in aktueller Erziehungsverantwortung,  
 also Mütter, Väter oder Großeltern

p an pflegende Angehörige,   
 (seit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz 2012)

die sich  ausgebrannt und erschöpft fühlen, die überlastet 
sind, die unter Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rücken-
beschwerden, Gereiztheit oder ähnlichen Symptomen 
leiden.

Die Rahmenbedingungen

p Die aktuelle Erziehungsverantwortung endet mit Voll 
 endung des 18. Lebensjahres des Kindes

p Die Erziehungsverantwortung für im Haushalt lebende  
 Kinder mit einer Behinderung  kann auch über deren 
 18. Lebensjahr hinaus gegeben sein

An wen richten sich unsere Angebote?Wussten Sie schon, dass

p Kurmaßnahmen zu einer Pflichtleistung von 
 Krankenkassen gehören und diese die Kosten für  
 die Maßnahme übernehmen, außer dem gesetzli 
 chen Eigenanteil von derzeit 10 Euro pro Tag?

p die medizinische Notwendigkeit von einem Arzt 
 attestiert werden muss?

p die Kurmaßnahme  in der Regel drei Wochen  
 beträgt und berufstätige Mütter und Väter sich  
 keine Urlaubstage anrechnen lassen müssen?

p die Wiederholung einer Kurmaßnahme nach vier  
 Jahren möglich ist, bzw. bei entsprechender medi 
 zinischer Indikation auch schon früher?

p Sie nach einer abgelehnten Kurmaßnahme inner- 
 halb von vier Wochen Widerspruch einlegen kön- 
 nen?


